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I. Allgemeine Bestimmungen

1. FÄr den Umfang der Lieferungen oder Leistungen (im folgenden: 
Lieferungen) sind die beiderseitigen schriftlichen ErklÅrungen 
maÇgebend. Allgemeine GeschÅftsbedingungen des Bestellers 
gelten jedoch nur insoweit, als der Lieferer oder Leistende (im 
folgenden: Lieferer) ihnen ausdrÄcklich schriftlich zugestimmt 
hat.

2. An KostenvoranschlÅgen, EntwÄrfen und anderen Unterlagen (im 
folgenden: Unterlagen) behÅlt sich der Lieferer seine eigentums-
und urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschrÅnkt vor. 
Die Unterlagen dÄrfen nur nach vorheriger Zustimmung des 
Lieferers Dritten zugÅnglich gemacht werden und sind, wenn der 
Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen 
unverzÄglich zurÄckzugeben. Die SÅtze 1 und 2 gelten 
entsprechend fÄr Unterlagen des Bestellers; diese dÄrfen jedoch 
solchen Dritten zugÅnglich gemacht werden, denen der Lieferer 
zulÅssigerweise Lieferungen Äbertragen hat.

3. An Standardsoftware hat der Besteller das nicht ausschlieÇliche 
Recht zur Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen in 
unverÅnderter Form auf den vereinbarten GerÅten. Der Besteller 
darf ohne ausdrÄckliche Vereinbarung zwei Sicherungskopien 
erstellen.

4. Teillieferungen sind zulÅssig, soweit sie dem Besteller zumutbar 
sind.

II. Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die Preise verstehen sich ab BÄro in Mannheim ausschlieÇlich 
Verpackung zuzÄglich der jeweils geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer. 

2. Hat der Lieferer die Installation oder Inbetriebnahme 
Äbernommen und ist nicht etwas anderes vereinbart, so trÅgt der 
Besteller neben der vereinbarten VergÄtung alle erforderlichen 
Nebenkosten wie Reisekosten, Kosten fÄr den Transport des 
Handwerkszeugs und des persÉnlichen GepÅcks sowie 
AuslÉsungen.

3. Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten.

4. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die 
unbestritten oder rechtskrÅftig festgestellt sind.

III. Eigentumsvorbehalt

1. Die GegenstÅnde der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben 
Eigentum des Lieferers bis zur ErfÄllung sÅmtlicher ihm gegen 
den Besteller aus der GeschÅftsverbindung zustehenden 
AnsprÄche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem 
Lieferer zustehen, die HÉhe aller gesicherten AnsprÄche um 
mehr als 20 % Äbersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des 
Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte 
freigeben.

2. WÅhrend des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem 
Besteller eine VerpfÅndung oder SicherungsÄbereignung 
untersagt und die WeiterverÅuÇerung nur WiederverkÅufern im 
gewÉhnlichen GeschÅftsgang und nur unter der Bedingung 
gestattet, dass der WiederverkÅufer von seinem Kunden 
Bezahlung erhÅlt oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum 
auf den Kunden erst Äbergeht, wenn dieser seine 
Zahlungsverpflichtungen erfÄllt hat.

3. Bei PfÅndungen, Beschlagnahmen oder sonstigen VerfÄgungen 
oder Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer unverzÄglich 
zu benachrichtigen.

4. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, ist der Lieferer zum RÄcktritt und zur
RÄcknahme berechtigt; der Besteller ist zur Herausgabe 
verpflichtet. Die RÄcknahme bzw. Geltendmachung des 
Eigentumsvorbehaltes erfordert keinen RÄcktritt des Lieferers; in 
diesen Handlungen oder der PfÅndung der Vorbehaltsware durch 
den Lieferer liegt kein RÄcktritt vom Vertrag, es sei denn, der 
Lieferer hÅtte dies ausdrÄcklich erklÅrt.

IV. Fristen fÄr Lieferungen; Verzug

1. Die Einhaltung von vereinbarten Fristen fÄr Lieferungen setzt den 
rechtzeitigen Eingang sÅmtlicher vom Besteller zu liefernden 
Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben sowie 
die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und 
sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden 
diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfÄllt, so verlÅngern sich 
die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn der Lieferer die 
VerzÉgerung zu vertreten hat.

2. Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf hÉhere Gewalt, 
z. B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf Åhnliche Ereignisse, 
z. B. Streik, Aussperrung zurÄckzufÄhren, verlÅngern sich die 
Fristen angemessen.

3. Kommt der Lieferer in Verzug, kann der Besteller - sofern er 
glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist -
eine EntschÅdigung fÄr jede vollendete Woche des Verzuges von 
je 0,5 %, insgesamt jedoch hÉchstens 5 % des Preises fÄr den 
Teil der Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges nicht in 
zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte.

4. EntschÅdigungsansprÄche des Bestellers, die Äber die in Nr. 3 
genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen FÅllen verspÅteter 
Lieferung, auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa gesetzten 
Nachfrist, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in FÅllen des 
Vorsatzes, der groben FahrlÅssigkeit oder fÄr KÉrperschÅden 
zwingend gehaftet wird; eine Ñnderung der Beweislast zum 
Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das 
gesetzliche RÄcktrittsrecht des Bestellers bleibt unberÄhrt.

5. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferers 
innerhalb einer angemessenen Frist zu erklÅren, ob er wegen 
der VerzÉgerung der Lieferung vom Vertrag zurÄcktritt oder auf 
der Lieferung besteht.

6. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um 
mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft 
verzÉgert, kann dem Besteller fÄr jeden angefangenen Monat 
Lagergeld in HÉhe von 0,5 % des Preises der GegenstÅnde der 
Lieferungen, hÉchstens jedoch insgesamt 5 %, berechnet 
werden. Der Nachweis hÉherer oder niedrigerer Lagerkosten 
bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

V. GefahrÄbergang

1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den 
Besteller Äber:

a) bei Lieferungen ohne Installation oder Inbetriebnahme, wenn 
sie zum Versand gebracht oder abgeholt worden sind. Auf 
Wunsch und Kosten des Bestellers werden Lieferungen vom 
Lieferer gegen die Äblichen Transportrisiken versichert;

b) bei Lieferungen mit Installation oder Inbetriebnahme am Tage 
der Öbernahme in eigenen Betrieb oder, soweit vereinbart, 
nach einwandfreiem Probebetrieb.

2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die DurchfÄhrung 
der Installation oder Inbetriebnahme, die Öbernahme in eigenen 
Betrieb oder der Probebetrieb aus vom Besteller zu vertretenden 
GrÄnden verzÉgert wird oder der Besteller aus sonstigen 
GrÄnden in Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr auf den 
Besteller Äber.

VI. Entgegennahme; Untersuchungspflicht

1. Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen 
unerheblicher MÅngel nicht verweigern.

2. Soweit der Besteller die Lieferungen vor Entdeckung eines 
Mangels ganz oder teilweise im normalen GeschÅftsverkehr 
verkauft oder der normalen Verwendung entsprechend 
verbraucht oder verÅndert, bleiben seine Rechte wegen des 
Mangels nur erhalten, wenn er die Lieferung unverzÄglich nach 
der Ablieferung - soweit dies nach ordnungsgemÅÇem 
GeschÅftsgang tunlich ist - untersucht hat und der Mangel hierbei 
nicht erkennbar war.

VII. SachmÅngel

FÄr SachmÅngel haftet der Lieferer wie folgt:

1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des 
Lieferers unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu 
zu erbringen, die innerhalb der VerjÅhrungsfrist - ohne RÄcksicht 
auf die Betriebsdauer - einen Sachmangel aufweisen, sofern 
dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des GefahrÄbergangs 
vorlag.

2. SachmÅngelansprÄche verjÅhren in 12 Monaten.  Die Frist 
beginnt mit dem GefahrÄbergang (nach Art. V). Die gesetzlichen 
Regelungen Äber Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn 
der Fristen bleiben unberÄhrt.

3. Der Besteller hat SachmÅngel gegenÄber dem Lieferer 
unverzÄglich schriftlich zu rÄgen.

4. Bei MÅngelrÄgen dÄrfen Zahlungen des Bestellers in einem 
Umfang zurÄckgehalten werden, die in einem angemessenen 
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VerhÅltnis zu den aufgetretenen SachmÅngeln stehen. Der 
Besteller kann Zahlungen nur zurÄckhalten, wenn eine 
MÅngelrÄge geltend gemacht wird, Äber deren Berechtigung kein 
Zweifel bestehen kann. Erfolgte die MÅngelrÄge zu Unrecht, ist 
der Lieferer berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen 
vom Besteller Ersatz zu verlangen.

5. ZunÅchst ist dem Lieferer stets Gelegenheit zur NacherfÄllung 
innerhalb angemessener Frist zu gewÅhren.

6. SchlÅgt die NacherfÄllung fehl, kann der Besteller - unbeschadet 
etwaiger SchadensersatzansprÄche gemÅÇ Ziff. XI - vom Vertrag 
zurÄcktreten oder die VergÄtung mindern. Ersatz fÄr vergebliche 
Aufwendungen kann der Besteller nicht verlangen.

7. MÅngelansprÄche bestehen nicht bei nur unerheblicher 
Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur 
unerheblicher BeeintrÅchtigung der Brauchbarkeit, sowie bei 
nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Besteller 
oder von Dritten unsachgemÅÇ Ñnderungen oder Korrekturen 
vorgenommen, so bestehen fÄr diese und die daraus 
entstehenden Folgen ebenfalls keine MÅngelansprÄche.

8. AnsprÄche des Bestellers wegen der zum Zweck der 
NacherfÄllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind 
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhÉhen, weil 
der Gegenstand der Lieferung nachtrÅglich an einen anderen Ort 
als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei 
denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemÅÇen 
Gebrauch.

9. RÄckgriffsansprÄche des Bestellers gegen den Lieferer bestehen 
nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine Äber 
die gesetzlichen MÅngelansprÄche hinausgehenden 
Vereinbarungen getroffen hat. FÄr den Umfang des 
RÄckgriffsanspruchs des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner 
Nr. 8 entsprechend.

10. FÄr SchadensersatzansprÄche gilt im Öbrigen Artikel X (Sonstige 
SchadensersatzansprÄche). Weitergehende oder andere als die 
in diesem Artikel VII geregelten AnsprÄche des Bestellers gegen 
den Lieferer und dessen ErfÄllungsgehilfen wegen eines 
Sachmangels sind ausgeschlossen.

VIII. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; 
RechtsmÅngel

1. Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferer verpflichtet, die 
Lieferung lediglich im Land des Lieferorts frei von gewerblichen 
Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im folgenden: 
Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der 
Verletzung von Schutzrechten durch vom Lieferer erbrachte, 
vertragsgemÅÇ genutzte Lieferungen gegen den Besteller 
berechtigte AnsprÄche erhebt, haftet der Lieferer gegenÄber dem 
Besteller innerhalb der in Art. VII Nr. 2 bestimmten Frist wie folgt:

a) Der Lieferer wird nach seiner Wahl auf seine Kosten fÄr die 
betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht 
erwirken, sie so Åndern, dass das Schutzrecht nicht verletzt 
wird, oder austauschen. Ist dies dem Lieferer nicht zu 
angemessenen Bedingungen mÉglich, stehen dem Besteller 
die gesetzlichen RÄcktritts- oder Minderungsrechte zu. Ersatz 
fÄr vergebliche Aufwendungen kann der Besteller nicht 
verlangen.

b) Die Pflicht des Lieferers zur Leistung von Schadensersatz 
richtet sich nach Artikel X.

c) Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Lieferers 
bestehen nur, soweit der Besteller den Lieferer Äber die vom 
Dritten geltend gemachten AnsprÄche unverzÄglich schriftlich 
verstÅndigt, eine Verletzung nicht anerkennt und dem Lieferer 
alle AbwehrmaÇnahmen und Vergleichsverhandlungen 
vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung der 
Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen 
wichtigen GrÄnden ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf 
hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein 
Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.

2. AnsprÄche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die 
Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.

3. AnsprÄche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die 
Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, 
durch eine vom Lieferer nicht voraussehbare Anwendung oder 
dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Besteller 
verÅndert oder zusammen mit nicht vom Lieferer gelieferten 
Produkten eingesetzt wird.

4. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten fÄr die in Nr. 1 a) 
geregelten AnsprÄche des Bestellers im Öbrigen die 
Bestimmungen des Art. VII Nr. 4, 5 und 9 entsprechend.

5. Bei Vorliegen sonstiger RechtsmÅngel gelten die Bestimmungen 
des Art. VII entsprechend.

6. Weitergehende oder andere als die in diesem Artikel X 
geregelten AnsprÄche gegen den Lieferer und dessen 
ErfÄllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausge-
schlossen;

IX. UnmÇglichkeit; Vertragsanpassung

1. Soweit die Lieferung unmÉglich ist, ist der Besteller berechtigt, 
Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass der Lieferer die 
UnmÉglichkeit nicht zu vertreten hat. Jedoch beschrÅnkt sich der 
Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10% des Wertes 
desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der UnmÉglichkeit 
nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese 
BeschrÅnkung gilt nicht, soweit in FÅllen des Vorsatzes, der 
groben FahrlÅssigkeit oder fÄr KÉrperschÅden zwingend gehaftet 
wird; eine Ñnderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers 
ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum 
RÄcktritt vom Vertrag bleibt unberÄhrt.

2. Bei vorÄbergehender UnmÉglichkeit kommt Art. IV (Fristen fÄr 
Lieferungen; Verzug) zur Anwendung.

3. Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von Art. IV Nr. 2 die 
wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich 
verÅndern oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich 
einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und 
Glauben angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht 
vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, vom Vertrag 
zurÄckzutreten. Will er von diesem RÄcktrittsrecht Gebrauch 
machen, so hat er dies nach Erkenntnis der vollen Tragweite des 
Ereignisses unverzÄglich dem Besteller mitzuteilen, und zwar 
auch dann, wenn zunÅchst mit dem Besteller eine VerlÅngerung 
der Lieferzeit vereinbart war.

X. Sonstige  SchadensersatzansprÄche

1. Schadens- und AufwendungsersatzansprÄche des Bestellers, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 
Verletzung von Pflichten aus dem SchuldverhÅltnis und aus 
unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.

2. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem 
Produkthaftungsgesetz, in FÅllen des Vorsatzes, der groben 
FahrlÅssigkeit, fÄr KÉrperschÅden, wegen der Öbernahme einer 
Garantie fÄr das Vorhandensein einer Eigenschaft oder der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatz 
fÄr die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf 
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, 
soweit nicht Vorsatz oder grobe FahrlÅssigkeit vorliegt oder fÄr 
KÉrperschÅden oder wegen der Öbernahme einer Garantie fÄr 
das Vorhandensein einer Eigenschaft gehaftet wird. Eine 
Ñnderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den 
vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XI. Gerichtsstand und anwendbares Recht

1) Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei 
allen aus dem VertragsverhÅltnis mittelbar oder unmittelbar sich 
ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Lieferers. Der Lieferer ist 
jedoch auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen.

2) FÄr die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches materielles 
Recht unter Ausschluss des Öbereinkommens der Vereinten 
Nationen Äber VertrÅge Äber den internationalen Warenkauf 
(CISG).

XII. Verbindlichkeit des Vertrages

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner 
Punkte in seinen Äbrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das 
Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare HÅrte fÄr eine Partei 
darstellen wÄrde.
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